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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.06.1962

Norm

AußStrG §2 Abs2 Z7 H2

AußStrG §26

AußStrG §158

Rechtssatz

Die Frage, ob und welche Vermögenswerte in die Substitutionsabhandlung einzubeziehen sind, ist vom

Verlassenschaftsgericht zu lösen. Wer an solchen Vermögenswerten Eigentum behauptet, muß sein Recht im

Prozeßwege geltend machen.
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